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Amtlicher Teil.
I . Rr . I . 631. Weilburg , den 31. Januar 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Bett d-rs Äbfchlachien von Biel,.

Bon verschiedenen Seiten wird mir gemeldet, daß zur
Zeit Rindvieh und Schweine im Uebermaß im Kreise ab¬
geschlachtet werden und daß besonders die Einwohner,
welche sich Schweine zur Hausschlachtung ausziehcn, diese
Tiere eiligst schlachten, auch wenn sie noch garnicht schlacht¬
reif find, weil im Kreise das Gerücht verbreitet ivird, daß
in nächster Zeit Hausschlachtungen überhaupt verboten wer¬
den sollen.

Von einem solchen Verbot ist hier nicht das geringste be-
kannt. Zch ersuche Sie. dem Gerüchte energisch enlgegenzutreten

, und mit Ihrem ganzen Einfluß dafür zu sorgen, daß die Vieh-
„befiher doch nicht die Allgemeinheit und vor allen Dingen auch

sich selbst in schwerste» Weise dadurch schädigen, daß sie nicht
?schlachtreife Tiere oder solche, die fie noch länger mästen wollen,
j ohne Grund abschlachten.

Tie Bevölkerung ersuche ich entsprechend aufzuklären
kund mir Verbreiter solcher Gerüchte zur Bestrafung zu
»melden. Der Landrat/
» Lex.
^Nr . W. M. 562/1 . ItzTHssi

Bekanntmachung,
betreffend Preisbeschränkungen im Handel mit Web-. Wirk-

«nd Strickwaren. Vom 1. Februar 1916.
Auf Grund des § 9t » des Gesetzes über den Belage-

rungszustand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsaniml. S . 451)
in Verbindung mit dem Gesetz, betreffend Abänderung dieses
Gesetzes vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813)

§— in Bayern auf Grund des Artikels 4 Ziffer 2 des Ge-
' Wetzls über den Belagerungszustand vom 5. November 1912

in Verbindung mit der Königlichen Verordnung vom 31.
Juli 1914, den Uebergang der vollziehenden Gewalt auf

— die Militärbehörden betreffend — wird hiermit folgende
Einordnung zur allgemeinen Kenntnis gebracht:
» Beim Verkauf von Web-. Wirk- und Strickwaren
tgleichgüllig aus welchen Spinnstoffen dieselben hergestellt

e# nb)„ sowie der hieraus gefertigten Erzeugniffe darf der
igWbrkäufer keinen höheren Preis vereinbaren, als er vor dem
^ » 1. Januar 1916 bei gleichartigen oder ähnlichen Verkäufen

—Erzielt hat. Hat der Verkäufer vor dem 31. Januar 1916
pff“ 1 betreffenden Gegenstand nicht gehandelt, so darf er
>E" wn höheren Preis vereinbaren als den, welchen ein
selKierchartiges Geschäft innerhalb desselben höheren Verwal-
^mgsbezirks vor dem 31. Januar 1916 für den Gegen-
Mand erzielt hat.

Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1916.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

*•£ „ Weilburg , den 31.*Januar 1916.
|M; Wird veröffentlicht. Der Königliche Landrat.

_ 3 - V. : Manschet,  Kreissekretär.
V Nr . W . M. 676/1 . 16 . K. R . A.
'-erbot von Ausverkäufen usw. für Web-

und Wirkwaren.
? Grund des ß 9 b des Preußischen Gesetzes über
^/rungszustand vom 4. Juni 1851 in Bayern ans

'd . es § 4 des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs-
5. November 1912 m Verbindung mit der

Aerhochjten Kabinettsorder vom 31. Juli 1914, den Ucber-
»ng der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörde be¬
llend, werden hiermit für den Monat Februar jede Art
n sonderausverkausen . wie Inventur - oder Saison -Aus-

rkaufe, sogenannte Weiße Wochen oder Tage . Propa-
mda- und Reklame- Wochen oder Tage , sowie jede
dere eme besondere Beschleunigung des Verkaufes be-
, “ ) f . Veranstaltung , insbesondere die Ankündigung
' « fe L' A u herabgesetzten Preisen für Web- und

lur Waren , die aus Web- und Wirkstoffen
. g l.ellt lind, oder bei deren Herstellung Web- oder Wirk-
»lle^verwandt stnd, sowie für alle Strickwaren verboten,
f Frankfurt (Main ), Januar 1916.

Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps*

1 . .. , ^ °" burg. den 31. Januar 1916.Wird veröffentlicht.
^ Der Königliche Landrat.
I . V. : Mün scher , Kreissekretär.

M Nr. I . 459  Weilburg . den 29. Januar 1916.
U . Bekanntmachung

in den Gehöften des O. Meüser und des I . Heu¬

mann in Waldhausen ausgebrochene Manl- und Klauenseuche
ist wieder erloschen und werden die verhängten Sperrinaß-
regeln hiermit aufgehoben.
___ Die Gemeinde Waldhausen ist wieder frei von der
^buche. Der Königliche Landrat.
__ __ L e x.

Bekanntmachung
«etr . Regeln«,, des Brot - und Mehlverbrauch

ttn Oberlahnkreise.
Der Kreis-Ausschuß hat durch Zusatz zu § 1 der Per-

ordnuiig vom 3. März 1915, deren übrige Bestimmungen,
soweit sie nicht bereits geändert sind, in Kraft bleiben, mit
Wirkung vom 7. Februar d. Js . ab Folgendes bestimmt:

Für Kinder biß zum vollendeten dritten Lebensjahre
kann höchstens die Hälfte der im 8 1 Absatz 1 erwähnten
Mehl- oder Brotmengen für den Kopf und die Kalender-
woche in Anspruch genommen werden.

Die der sogenannte» schwer arbeitenden Bevölkerung
zustehende Menge wird auf 1575 Gramm Mehl oder die
entsprechendeBrotmenge für den Kopf und die Kalender¬
woche feitgesetzt. Wer zur schwer arbeitcudeu Bevölkerung
rm sinne der Bestimmungen zu rechnen ist, entscheidet
auf Antrag der Ortsbürgermeister der Kreis-Ausschuß.

Der Kreis-Ausschuß.
Lex Landrat.

An Die Herren Bürgermeister des Kreises,
acht̂ ^ '^ hende Bekanntmachung ersuche ich genau zu be-

Hiernach erhält künftig die versorgungsberechtigte
Bevölkerung jur den Kopf und die Kalenderwoche:

!Ör«9tnn bel ? )eÜ' n Lebensjahres ab höchstens
1400 Gramnr Mehl oder die entsprechende Brot¬
menge,

2) bis zum vollendeleu dritte» Lebensjahre höchstens 700
Gramm Mehl oder die entsprechende Brotmenqe.

3) loioetr | te als zur schwer arbeitende» Bevölkerung
gehörig anerkannt wird, höchstens 1575 Gramm Mehl
oder dre entsprechende Brotmenge.

Die den Selbstversorgern zustehende Menge ist bekannt-
Uch durch die Rerchsgelreidestelle aus 9 Kilogramm Ge-
trerde für den Kopf und Monat festgestelll worden
. .. . D'e Verordnung des Kreis-Ausschusses vom 3. März
1915 über dre Regelung des Mehl- und Brotoerbrauches
wrrd unter Berücksichtigungder an ihr getroffenen Acnde-
rungen in Kürze in neuer Form bekannt geinacht bezw. durch
eine dre Aenderungen zusammensasscndeBekanntmachungersetzt werden. 9

Der Landrat.
. _ _ _ "ex.

3 - dir. I . 573. Weilburg , den 29. Januar 1916.
Bekanntmachung.

Die in der Gemeinde Billmar  ausgebrochene Maul¬
und Klauenseuche ist. wie amtlich festgestellt worden, wieder
vollständig erloschen und werden die angeordneten Sperr-
maßregeln hiermit aufgehoben.

Villmar ist wieder frei von der Seuche.
Der Königliche Landrat.

^ ___ Lex.
I . 464. Weilburg . den 29. Januar 1916.

Die Ortspolsteibehörden des Kreises
mache ich erneut auf die Verfügung vonr 27. April v. Js.
Krersblatt Nr . 99 belr. Verlilgung von schädlichen Vögeln
(Raben , Krähen pp.) aufmerksam und ersuche nötigenfalls
die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Der Königliche Landrat.
I - V. : Münscher,  Kreissekretär.

Richtamtlicher Teil.
Der Weltkrieg.

Grotzes Hauptquartier , 31. 3anuar mittags.
CCD. T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Unsere neuen Gräben in der Gegend von Neuville

wurden gegen französische Wiedereroberunqsversuche be¬
hauptet.

Die Zahl der nordwestlich des Gehöftes La Folie
gemachten Gefangenen erhöht sich auf 318 Man » , die
®eute auf II Maschinengewehre.

©egen die am 28. 1. jüdlich der Somme von schlesi¬
schen Truppen genommene Stellung richteten die Franzo¬
sen mehrfache Feuerüberfälle.

Allgemein^ litt die Gefechtstakigkeit Unter dem nebc-
ligen Wetter . In Erwiderung des Bombenabwurfes fran¬
zösischer Luftfahrzeuge auf die offene, außerhalb des Ope¬
rationsgebietes liegende Stadt Freiburg habe>r unsere Luft¬
schiffe in den beiden letzten Nächten die Festung Paris
mit anscheinend befriedigendem Erfolge angegriffen.

Ocstlicher Kriegsschauplatz.
Russische Angriffsversuchc gegen den Kirchhof von Wis-

dan (an der Aa, östlich von Riga ) scheiterten in unserem
Infanterie - unb Artilleriefeuer.

Die Lage auf denr
Balkan-Kriegsschauplatz

ist unverändert.
Oberste Heeresleitung,

, Am 1. und 2. Februar v. I . wurden
im  Westen franzüfische Angriffe auf unsere Stellungen bei!
PertheS abgewtesen; sonst fanden nur Artillertekämpfe statt.
Unsere oberste Heeresleitung sah fich veranlaßt, auf die un-
geheuren Entstellungen der Tatsachen zu unseren llngunsten
in den amtlichen französtschen Berichlen aufmerkjam zu
machen. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ereignete sich in
Ostpreußen nichts Besonderes. Südlich der Weichsel führte
unser Angriff östlich Boltmow zur Eroberung des Dorfes
Humin. An den beiden ersten Februar-Tagen wurden dort
4000 Ruffen gefangen genommen und ftchs Maschinen¬
gewehre erbeutet. An den Kämpfen in den Karpathen
nahmen deutsche an der Sette österreichischer Truppen teil
Im mittleren Waldgebirge erobeuteten die verbündeten
Streitkräfte die vom Feinde hartnäckig verteidigten Stell»«,
gen, machten tausend Gefangene und erbeuteten mehrere
Maschinengewehre. Am 1. Februar erfolgte die Bekannk-
machung des deutschen Admiralstabs, daß gegen die eng-
lischen Truppentransporte nach Frankreich mit allen Mittel»
vorgegangen werden würde. Die friedliche Schiffahrt wurde
vor der Annäherung an die französische Nord- und Westküste
dringend gewarnt, da ihr bet Verwechselungmit Schiffen,
die Kriegszwecken dienten, ernste Gefahr drohe. Belm Handel
nach der Nordsee wurde der Weg um Nord-Scholtland
empfohlen.

Englands verzlch» auf die schärfere Blockade. In
der englischen Blockadepolittk bleibt vorerst alles beim alte»,
obgleich man in Holland nicht bezweifelt, daß die englische
Regierung unter der Hand alle« oufbieten wird, die Neutralen
schließlich zur völligen Absperrung ihrer Grenzen gegen
Deulschland zu bringen. DaS englische Kabinett schwankte
zunächst zwischen den Forderungen der Admtraliiät und
denen deS Ministeriums des Acußern, bis dieses dadurch
siegle, daß Grey und ASquith ihren Rücktritt anzeigten, falls
eS auch diesmal den Scharfmachern nachgebe. Sie wurden
zu ihrer festen Haltung besonders durch die Befürchtung de-
stimmt, daß die von den Scharfmacher« befürwortete Politik
von Deutschland sofort mit der Erklärung der regulären
Blockade der britischen Inseln beantwortet werden würde.
Dar hätte aber laut . Voss. Ztg." die deutschen Tauchboote
den bestehenden Beschränkungen ihrer Tätigkeit enthoben
und bei dem Mangel an Frachtraum für England tim

bleutet. Der Ton ihrer Presse zeigt indes an,
daß die Scharfmacher ihr Spiel keineswegs verloren gebe».

Die Lage in Petersburg schildert eine dort lebend«
Deutsche der Franks. Ztg." DaS Leben in der rusfischen
Hauptstadt ist danach unerschwinglich teuer. Die Preise der
Nahrungsmittel find um das drei- und vierfache gestiegen.
Mehl gibt es für Privatleute schon seit dem Sommer über-
Haupt nicht mehr. Für Milch stnd 80 Pfennige pro Liter
zu zahlen. Sehr drückend ist die Holznot, tn vielen Woh.
nungen wird trotz der Kälte «.egen der Teuerung garnicht
geheizt. Leute, die von Pensionen und Gehältern lebe»,
nagen am Hungertuch. Arme Bevölkerung dagegen gibt esnicht mehr.

Unsere Soldaten wollen ihre Freude lm Kriege
haben und sie schaffen sie sich im ernsten Ringen, im festen
Anpacken und Bezwingen des Gegners. Ist eS in harter
Arbeit gelungen, eine Trutzstellunz niederzulegen, die ihnen'
manche Chikane bereitet hat, dann ist der Jubel berechtigt
und groß. So war es mit den beiden Türmen von Mmport
in Flandern, kolossalen allen Burschen, die dem»Feind eine
gule Beobachlungsstellung boten, die von unserer Artillerie
nach langer Beschießung vernichtet find. Der eine Turm
war der Rest der alten Templerburg, die schon vor Jahr¬
hunderten von den Engländern erobert und bis auf diese
„ragende Säule" in Trümmer verwandelt ist, der andere
war der Glockenturm der Kirche, und beide stellten sie aus-
gezeichnete Höhenpunkte tn der weiten Ebene dar. Nieupart
ist der alte Hafen von Ipern, bas bekanntlich zu den am
härtesten umstrittenen Plätzen in diesem Kriege gehört. Zu
seiner Verteidigung waren die beiden Bauwerke wertsoll,
bis sie von den deutschen Geschütze« in den Sand geiegt
worden sind. Eine Ersatzstellung hat der Gegner von gleicher
Bedeutung dort nicht aufzuweisen, daher ist die Freude über
unsere artilleristische Meiflerleistung aovvekt begreiflich Das

ist Romaniik im Krieg, Romantik in echter ManneSkraft, vor?
der die Da' eimgebliedenen sich nur schwer eine Vorstellung
machen können. Rach dem Kriege findet fich auch wohl ein
Poet für die Türme von Rieaport und ihren Fall.
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Bekanntmachung,
betreffend Meschtagnabrne und Meltundserhebung

von Web -, Wirk - und Strickwuren.
Vom 1. Februar 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit
Sem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Zuwiderhandlungen gegen die Enteignunqs - oder Be¬
schlagnahme-Anordnungen gemäß der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 (RGBl . S . 357) m Verbindung mit den Erweite-
"ungsbekanntmachungen vom 9. O' tober 1915 (RGBl.
S. 645) und vom 25. November 1915 lRGBl . S . 778) *)
und Zuwiderhandlungen "egen die Melden icht oder
Pflicht zur Lagerbuckst" ' -unq gemäß der Bekannt¬
machung Dorratserhel >ungen vom 2. Februar 1915
(RGM . S . 54) in Berbinbuna mit den ErweRerungs-
b ' ' nntmachungen vom 8. Sevte .nber 1915 (RGBl . S.
549) und vom 21. Oktober 1915 (RGBl . S . 684) **)
bestraft werden.

§ 1.
Inkraktt * ten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung
am 1. Februar 1916 in Kraft.

Die Bekanntmack' inci tritt an die S lle der frühe¬
ren Bekanntmachungen Nr. IV. I . 734'8. 15. und IV. M
23* 1234  15 ., W. M. 1097'10. 15 und W. M. 999,11.
15. K.  R . A.

8 2.
Bv « der betroffene

Bo« der Bekanntma<bvn-a werd"n im Rahmen de''
beigefüaten Ileberüchtstasel die na^ ebevd angeführ¬
ten W 'b-, Wirk- und Strick^aren betroffen, als' bviel
ab ste aus Sckafmolle. Wo air . K"M"ih"ar . Ai ako.
Kaschmir oder sonstioen Tie^ oor-'n. Kun^molle. Ba > .1-
wolle, Kunstbaumwolle. Baüfo êrn oder sonstig"»
Pflanzenfasern , aus Abfällen oder Mi 'chvnoen der ae-
nannten Svinnftoife allein, "'de'- aus einer Z'^a^ men-
fetzung verschied«ner S"innst" îe beroestellt find, bei
Sandl "ck- und St ' "hsackoeweben auch unter Mitver¬
wendung von Pap ' r,  und zwar:

Truppe I : Stoffe zur Ohr " - düng für Heer
Marine , Beamte und Eefanaene.

Gruppe II : Schlaf- und Pferdedecken. Woilache
und Deckenstoffe,

Gruppe III : Männertrikotaqen.
Gruppe IV : fo-bige Wäschestoffe und farbige

Stoffe für Krankenbekleidung,
Gr«ppe V : farbige Futterstoffe.
Gruppe VI : rohe und gebleichte Wäsche- und

Futterstoffe, Drillichan? 'gstoffe,
Gruppe VII : Cege uche und Planstosfe,
Gruppe VIII : Candiackstoffe.

*> Mit Gefängnis bis zu einem Jabre
oder mu  Geldstrafe bis zu 10000  M " rk wird,
sofern nickt nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung. die enteignet «« Gegen¬
stände herauszugeben oder sie auf Ver¬
langen des Erwerbers zu überbringen oder zu
versenden, zmviderbandelt:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört, ver¬
wendet , verkauft oder kauft oder ein anderes
Ve .ußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn
abichlieht:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln . zuwiderhandelt:

4.  wer den nach8 5 erlassenen AusführungSbestim-
munaen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf
Grund dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige  oder
unvollständige Angaben  macht , wird mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten  oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark  bestraft , auch können
8Sor r ~t e,  die verschwiegen sind, im Urteil für dem
Sta « verfallen erklärt werden.  Ebenso wird
bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichteu oder zu führen unterläßt . Wer mhrlässig
die i uS tan ft , *u der er auf Grund dieser Verordnung
verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oderVv *^ I»WVin » Wl wu Hvhhvvh wy vv
unrichtige oder unvollstän d,ge Angaben
mach! wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark  oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten bestraft.  Ebenso wird be¬
straft. wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücherein i-.richten oder zu führen unterläßt.
ffi 792

8 3.
Beschlagnahme.

Die der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (§ ^ werden nach Maßgabe der in der lieber-
sichtstafel näher umgrenzten Art und Menge hiermit
beschlagnahmt.

Soweit die Anfertigung von Web-, Wirk- und
Strickwaren nach den bestehenden Vorschriften zulässig
ist, verfallen der Beschlagnahme auch die in der Her¬
stellung befindlichen oder künfti" herzustellenden Gegen¬
stände der in der Uebersicht" afel näher beschriebenen
Art , sobald ihr- Herstellun" sendet ist, und zwar ohne
Rücksicht auf Mindest mengen oder Min¬
dest  o r ö ß e n.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekannt¬
machung "etrofsenen Gegenstände (§ 2), welche von
einer Abnabmestelle des Heeres oder der Marine end-
oültig zurückgewiefen sind oder künftig endgültig zurück-
oewiefen werden. Sie dürfen auch " icht anderen Stel¬
len des Heeres oder der Marine geliefert werden.

Schließlich fallen unter die Beschlagnahme alle
Web-, Wirk- und Strickwaren, die entgegen einem be¬
stehenden Herstellungs-, Verarbeitung «- oder Verwen¬
dungsverbot beroestellt worden stnd.

Stoffe, welche zur Oberkleiduna öir Heer, Marine,
Beamte und Eelanoene in Betracht ko- men können,
unterlieoen nach Most̂ abe d»r V berstcht-̂ afel nur m-
-oweit der *** ' ^ ôonobme, als r nicht V an durch die
Beko" - 'wachungW . I.  1 '5. 15. K. R . A. beschlagnahm^
worden stnd.

8 4. >
Wirkung der Descklagnabme.

Die Beschlaonobme hat die W' rkuna,  daß die
Vornohme von Veränderungen an den von ibr berühr¬
ten Gegenständen verboten ist und rechtsaeschäftlicke
Verfnonnoen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäft-
l' ^ m Verföonnaen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrsst- ollz' ehnng
erfoloen.

Die Veredelung sanch ^as Färben und Bleichen'
oder Ausrüstung der beschlagnahmten rohen Stoffe ist
"erböte- Dagegen darf eine vor dem 1. Februar 1916
begono»ne Veredelung oder Ausrüstung beendet wer¬
den. A'e in 8 4 Nr. 2 der Bek"n" tmack'una, bstreifend
Beschlagnahme, Verwendung —d Veränderung non
Bastfasern und Erzeugnissen aus Bastfasern vom
23. Dezember 1915 (W . III . 1577,' 0. 15. K. R. A.) ge¬
gebenen Ausnahmen bleiben in Kraft.

Unzulässig ist ferner jeder Wechsel im Gewahrsam
der beschlagnahmtenGegenstände.

Troll der Beschlagnahme stnd alle Veränderungen
und Verfügungen zulässig, die mit ausdrücklicher Zu¬
stimmung des Webstoffmeldeamtesder Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe¬
riums , Berlin SW 48, Verl . Hedemannstr. 11, -"-folgen.
Auch Veräußerungen an Heeres- und Marinebehörden
dürfen nur mit Zustimmung des Webstoffmeldeamto
erfolgen.

8 5.
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt stnd durch diese Bekannt¬
machung:

1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch be¬
findliche Gegenstände.

2. All" Gegenstände, welche sich am 1. Februar
1916 im Eigentum von staatlichen oder kommunalen Be¬
hörden und Anstalten sowie von Bereinigungen für
Liebesgabenbefchaffung, soweit letztere ihre Vorräte
unentgeltlich dem Heere oder der Marine zuführen, fer¬
ner von Bereinslazaretten uns privaten Kranken¬
häusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlag¬
nahmter Gegen st ändenachdem ersten Fe¬
bruar 18 16 auch seitens der Vorgenann¬
ten unzulässig.

3. Alle Gegenstände, die ohne von der Kriegs-Roh-
stoff-Abteilung genehmigten Belegscheui auf Grund von
bis zum 1. Februa " 1916 einschließlich abgeschloffenen
Lieferungs - oder Herstellungsverträ¬
gen  an eine deutsche Heeres- oder Marinebehörde zu
liefern find, vorausgesetzt, datz auch alle auf die Liefe¬
rungen bezüglichen Zwischen- und llnteroertrage bereits
bis zumL Februar 1916 abgeschlossen worden find.

Dagegen fallen nicht unter die A « s
nähme  Gegenstände, über welche Verträge mit Post-,
Eisenbahn- und anderen Zivilbehörden, ausländischen
Militärbehörden , Vereinigungen für Liebesgabenbe¬
schaffung, dem Roten Kreuz, Vaterländischen Frauen¬
vereinen, Kantinen , P ivat -Krankenhäusern (selbst mit
militärischer Belegung), Vereinslazaretten , anderen ge¬
meinnützigen Vereinen oder Anstalten und dergleichen
mehr bestehen.

4. Gegenstände, die hergestellt werden auf Grund
eines Auftrages einer Heeres- oder Marinebehörde
gegen vorfchriftsmö igen von der Kriegs-Rohstoff-Ab
teilung geprüften Belegfchein oder, wenn die Herstel¬
lung aus Spinnstoffen oder Garnen , welche der Be¬
schlagnahme oder einem Verarbeitungsverbot nicht un¬
terliegen, erfolgen soll, mit ausdrücklicher Genehmigung
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung.

. . Gegenstände, welche auf Grund von E i « z e l
f chlgaben(nicht auf Grund allgemeiner Ausnahme-

!bewilligungen) der Kriegs-Rohstoff-Abteilung herge-
j stellt worden sind oder hergestc t werden.

6. Gegenstände, für die l,s zum 31. Januar 1916
!eine Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt
' worden ist.

7. Gegenstände, die nach dem 8. Dezember 1915
!aus dem Re ŝausland (nicht aus dem Zollausland oder
>Sen besetzte Gebieten) eingeführt worden smd «der
! künftig  eingeführt werden. '

8. Gegenstände, die nachweislich ganz aus Spinn¬
stoffen oder Garnen der in § 2, Absatz1 bezeichnet«»
Art hergestellt sind, welche nach dem 25. Mai 1915 aus'
sei Reichsausland (nicht aus dem Zollausland oder den
besetzten Gebieten) eingeführt worden sind, soweit nicht
für die Einfuhr abweichende Be...»nmungen oder Ver¬
einbarungen getroffen  worden sind.

Bastsaser-Cewebe, deren Herstellung auf Gruntz'
des 8 o, ^tr. 2 ä und e der Bekanntmachung, betreffend
Beschlagnahme, Verwendung und Veräußerung von
Bastfasern nd Erzeugnissen aus Bastfasern von
23. Dezember 1915 (W. 111. 1577/10. 15. K. R. A.)
erlaubt ist.

10. Gegenstände, Sie nach dem 1. Februar 1916
in Haushatlunaen nickt aewerbsmäßig hergestellt
werden.

8 6.

Freigabe für den Kleinverkauf.
Wenn sie orrale ein und derselben Person in

ein und derselben Qualität und Warenbreite (die Ver.
schiedenhett der Größe bleibt bei konfektionierten G:
genständen außer Betracht) die in der Ueberstchtstafel
festgesetzten Mindest Vorräte  nicht übersteigen, so
sind sie für den Klein^erkauf freigegeden.

Sind die Vorrä .c einer Person in ein und ders«
ben Qualität ui.o Warenbreite (die Verschiedenheit dei
Größe ble t bei Trikotagen außer Betracht) dagegeh.
groDct ats die Mindestoorräte » so ist diejenige Men
für den Kleinverkauf freigegeben, welche den Minde
oorrat überschreitet, jedoch höchstens eine dem Minde
Vorrat gleichkommende Menge *).

Diese Freigabe greift nur Platz
a) wenn die freigegebenen Vorräte umnitte

an Verbraucher in Mengen unter einem halbe«
Stück bezw. einem halben Dutzend oerä
werden,

b) wenn der Verkaufspreis den zuletzt vor
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung erzielt
Preis nicht übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält
gtif re Mengen als die oorgest,riebenen auf einm
an einen Abnehmer verkauft oder höhere Preise
bisher sich bezahlen läßt, hat diefofortige Ente
der Waren zu gewärtigen.

*) Beispiel: Hat jemand in ein und derselben Quali
und Breite von unter die Beschlagnahme fallendem i
bigen Futterköper 1750 m (Mindestvorräte bei Futt
stoffen sind 1800 m). so sind diese 1750 m frei, beschlanahmt ist nichts.

Hat er jedoch 2000 « . so find 800 w frei, beschlagua
stnd 1800 in.

Hat er jedoch 4200 w. so find 1800 m frei, beschnahmt sind 2400 » .



8 7.

Sonderbestimmungen für Konfektions¬
betriebe und gemeinnützige Nahstuben.

Konfektionsbetriebe, und gemeinnützige Nähstuben
öiirfen verarbeiten , bezw. aufarbeiten lasten:

1. die gleichen Mengen, die gemäß § 6 zum Klein¬
verkauf freigegeben werden:

L alle am 1. Februar 1916 (Stichtag) vorhan¬
denen Stoffzuschnitte:

8. die bei chnen beschlagnahmten Wirk- und Strick-
stô e zu Gegenständen, welche nach Maßgabe
der llebersichtstafel der Beschlagnahme unter¬
liegen:

4.  25 Prozent eim jeden Qualität der sonstigen
bei ihnen beschlagnahmten Stoffe mit Aus¬
nahme der D-ckenftosfe im Stück (Uebersichts-
tast Gruppe 11, Ziffer 6).

Als Konfektionsbetriebe aelten nur diejenigen Be¬
triebe, welche bis zum 1. März 1916 dem Webstoff¬
meldeamt eine von der örtlich zuständigen amtlichen
Vertretung des Handels oder Handwerks (Handels-
Handwerkskammern usw.) ausgestellte Bescheinigung
einlenden, daß sie gewerbsmäßig bereits vor dem l ! P
tüöet 1915 Stoffe , zuschneiden und fertige Erzeugnisse
daraus her^-^ -n f' nfyen  und dies noch gegenwärtig tun
Auf de' Rückseite o.A-r Bescheinigung' muß der be-
treP-nde Betrieb angeben. welche Stoffmengen er au?
Grund der Ausnahmeerlaubnis zuschneiden und verar¬
beiten läßt.

Als gemeinnützige Räb -tuben gelten nur solche, die'
dem Webstoffmeldeamte einen von der Orts "olszei- s
bchb'rde ausge'^ llten Ausweis einsenden, daß sie ae'
ineinnützige Einrichtungen sind.

Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und
lurrstllchen Personen, ferner alle wirtschaftlichen Be-
triebe, sowie öffentlich rechtliche Körperschaften und
Verbände, die Eigentum oder Gewahrsam an melde¬
pflichtigen Gegenständen (§ 10) haben, oder bei denen
>ich solche unter Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 12) nicht im Ge¬
wahrsam des Eigentümers befinden, sind sowohl von
dem Eigentümer als auch von demjenigen zu melden,
der sie an diesem Tage in Gewahrsam hat (Lager¬
halter usw.).

Alle die. welche meldepflichtige Gegenstände in Ge¬
wahrsam haben, ohne Eigentüw 'r zu sein, brauchen
nur die von ihnen verwahrten M<,qen sowie die Eigen¬
tümer anzugeben, aber nicht die übrigen Spalten des
Meldescheins auszufüllen.
_ Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem
Stichtage >" ier schon abgesandten Vorräte sind nur von

'm - mpfänger zu melden.
Reben demjenigen, d" - die Ware in Gewahrsam

hat, ist auch derjenio- ,ur Meldung verpflichtet, der sie
einem Laaerhalt ?'- per Spediteur zur Verfügung eines
Dritten übergeben hat.

fkhtstafel aufyeführten Untergruppen genau angugeben.
Ungenaue Angaben, insbesondere über Menge, Breite,
Gewicht usw. würden erhebliche Verzögerungen bei der
Abnahme und auch sonstige Nachteile für de« Eigen¬
tümer der Gegenstände nach sich ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der
Meldeschein nicht enthalten.

Auf einem  Meldeschein dürfen mrr die Vorräte
eines »ns desselben Eigentümers oder die Bestäiide
einer und derselben Lagerstelle gemeldet werden.

Von jedem Meldeschein ist eine Abschrift rurück-
zubehalten.

8 14.

§ 12.

Stichtag und Meldefrist.

8 8.

Verwahrung der beschlagnahmten
Gegenstände.

Die Besitzer der beschlagnahmtenGegenstände sind!

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der
am Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtag ) tatsächlich
vorhandene Bestand, bei der ersten Zusatzn-ldung sind
dre bis zum Beginn des 15. März 1916, für me späteren
Zus Wendungen, die in der Zeit bis zum 1. bezw. 15.
feden Monats zum Bestand hinzuoetretenen Mengen
maßgeb-nd. »

Meldekarten.

Für jede Qualität ist von dem Eigentümer (also
incht von den Lagerhaltern usw.) eine Meldekarte ord¬
nungsgemäß auszufüllen. Diese Meldekarten find zu¬
sammen mit den Meldescheinen mittels des erwähnten
Postkartenvordrucks(8 13, Abs. 2) beim Webstoffmelde¬
amt anzufordern, und zwar nur in wirklich benötigter
Anzahl.

Von Stückwaren hat der Eigentümer einen Ab¬
schnitt in Größe von 12X17 Zentiu -etern auf die Karte
aufzukleben. Bei fertigen Gegenständen (Decken,
Handtüchern usw.) braucht der Musterabschnitt nur dann
auweklebt zu werden, wenn noch Mustermaterial vor¬
handen ist. Fertige Gegenstände brauchen also nicht
angeschnitten zu werden.

Die Meldekarten einer Gruppe sind immer z u-
lammen mit dem dazu o ' hörigen Melde-
che r n (also in demselben Umst lag) bis zum 1. März

1916 dem Websioffmeldeamt einzusenden. Für jede
Gruppe sind zur Beschleunigung der Bearbeitung ge¬
trennte Umschläge zu verwenden.

Auf der Vorderseite der Umschläge ist zu vermerken,
M welcher Gruppe die einliegenden Meldescheine »nd
Meldekarten gehören, und wer der Absender ist.- - vviu ^ uyuu ^ micil Visuell ;UUIUje luui  rps - *« nn . . . , . _

Zerpochtet, diese bis auf weiteres au verwahren un^ L er,*c Meldung tit bis wm 1. März 1916 an ^
Pfleg, ch zu behandeln. * . >das Websioffmeldeamt de. ' -eas-Rohfi. ff-Abteilnng biefef SSS «£ f S^pfleg ch zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt | des Königlich P . -ußischen
'enden. Die Zusatzmeldunn>

smini^-riums einzu-
von den bAhlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren „ ? u>atzmeldnne> her spatere Zugänge ' u
und als solche kenntlich zu machen. Die Trennung und beschlaanehmten Lageiworräten sind jeweils bis
'.cnntlichmachung muß bis zum 1 März 1916 erwlal 22  etr,es Ieben  Monats dem Webstoff¬

sein. ' H I Meldeamt zu erstatten.

Gigentumsübertra ^ung und Uebernahme»
preis.

Das Webstoffmel. ecmt ist ermächtigt, das Eigen¬
tum an den beschlagnahmtenGegenständen gemäß 8 lj
der Bekanntmachung über die Sicherstellung ' on
-r^ aobedarf auf die von ihm bezeichneten Personen zu

ül. "tragen.
. Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegs-

mmlsterium gebildete Bewertungsstelle für Webstoffe
^Eed zunächst grundsätzlich eine gütliche Einigung über
i.en Uebernahmeprts mit dem E ' entümer der befchlag-

^eaenstäi e avg-strebt w-rden. Soweit eine
autluhe Einigung nicht zustande kommt, erfolgt die
^retef ' tsetzung durch das Reichs-Schied-gericht nemäß!
88 2 und 3 der Bekanntmachung über die Sicher-
jtellung von Kriegsbedarf. 1

§ 10 .

Meldepflichtige Gegenstände.
Meldepflichtig find die am Stichtage vorhandenen
a m 1 Vorräte der in der llebersichtstafel näher be-
rfiü Gegenstände, sofern die Bestände die in der

^everphtstafel angegebenen Mindestvorräte über-ichrerten.
bit  Mindestvorräte (8 6) nachträglich über-

Eesamtvorräte unverzüglich auf den
org^ chrrebenen Meldescheinen anzumelden.

le  Militär - oder Marinebehörden zurückge-
nach erfolgter endgültiger

^uruckweMng unverzüglich unter Angabe der Gründe
Vuruckwersung von dem anzume.ven, der die Gegen

stände zuruckerhaltenhat.
8. » )u den beschlagnahmten Lagerbestän-
oen werden zeweils am 1. und 15. eines jeden Monats,
t sn?trs. ai? -1F'. ^ 1916, meldepflichtig.

Metdepflichtig sind insbesondere auch die Eegen-
<?*?* in 8 - Ziffer 3. Abs. 1 bezeich-

47^ ^ " serungs - o Herstellung -- " ertrüge mit einer
deutschen Heeres- oder Marinebelp ,e bestehen. Da-

^elde , .lichtig die übrigen gemäß 8 5
von oer Veschlagnahme ausgenommenen Gegenstände.
^ graue, fett , raue und graugrüne Militär-
mannschaftstuche bereit , auf Grund der Bekannt-
ma^ un« W. I 1/5. 15. K. R. A. mittels Melde-
,, Ans 1 aIs  beschlagnahmt angemeldet sind, sind sie
ncht erneut anzumelden.

8 13.

Meldescheine.

Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen
Meldescheinen für Web-, Wirk- und Strickwaren er¬
stattet werden. Die Meldescheine sind für die erste
Meldung bei de"- Websioffmeldeamt. für die Zusatz¬
meldungen. vom 1. März ab, bei den örtlich zuständigen
amthchen Vertretungen des Handels (Handelskammern
usw.) "nzvfordern.

Ans rderunaen nach Meldescheinen können nur
"-ann schrei berücksichtigt werden, wenn sie auf den da¬
für vorzeschriebenen amtlichen Postkarten - Vor-
drucken  erfolgen , die bei allen Postanstalten 1. und
2. Klaste erhältlich sind.

Meldeschein I gilt für Stoffe zur Oberkleidung
iürHeer.M . r n-,Beamle und Gefangene(Gruppei),

Meldeschein II >'ür Schlaf- und Pferdedecken,
Woilache und Deckenstoffe(Gruppe II),

Meldeschein III für Männertrikotaaen(Grup¬
pe im

Meldeschein IV tue farbige Wä-chestoffe und
«arbige Stoffe für Aravkenbekleidung(Gruppe IV),

Meldeschein f  für farbige Futterstoffe(Grup¬
pe «-').

Meldeschein VI für rohe unl>geb!eichre Wäsche-
UNd j * v erhoffe , Dnllickanzuastoffe ( Gruppe VI ),

Meldeschein VII für Segeltuche und Planstoffe
(Gruppe VIl),

Meldeschein VIII für Sandsackstoffe(Grup¬
pe VIII),

Meldeschein IX für Heeresaufträge(vgl. § 10,
Ab,. 5).

Die Anforoerung ist mit deutlicher Unterschrift, ge¬
nauer Adreffe und Firmenstempel zu versehen.

^ . ist unzulässig, dieselbe Ware auf verschiedenen
Meldescheinenovzumelden.

Sämtliche in den Meldeschein e ge¬
stellten Fragen sind genau zu beant¬
worten.  Die Bestände sind nach den in der Ueber-

8 15.

Muster.

V n jeder meldepslichtigen Qualität habe« die
Eigentümer n.-ch näherer Maßgabe der Uebersichtstafel
ein Muster dem Webstoffmeldeamt ordnungsgemäß
frankiert bis zum 1. März 1916 einzusenden. Die
Cluster sind mit einem gut befestigten Pappzettel zu
versehen, auf dem der Name, Wohnort und Straße des
Emsenders, das Deffin, die Farbe , die Anzahl der von,
dieser Lorte vorhandenen Gegenstände, bezw bei Stof¬
fen die MeXrzahl, Gewicht (bei Stoffen pro Quadrat-
meter), bezw. Größe und ein erm-erk über das
verwendete Material mit deutlicher schr 'k angegeben
sind. Außerdem sind an das Muster nach Maßgabe der
Uebersichtstafel kleine Färb - « nd Dessinab¬
schnitte  fest anzuheften.

Es ist nicht angängig, Muster von zu verfchiÄrenen
Gruppen gehörigen, auf verschiedenen Meldescheinen an-
zumeldeuden Eegevständen in einem und demselben
Brief bezw. Paket einzusenden. Ebenso ist es nicht zn-
läffig, in Paketen mit Mustern Meldescheine oder Mel¬
dekarten zu übersenden, da sonst eine erhebliche Ver¬
zögerung in der Bearbeitung eintreten würde.

Jede einzelne Sendung mit Mustern hat auf dem
Umschläge mit auffallender Schrift den Vermerk zu
tragen, zu welcher Gruppe der Inhalt gehört (z B
„Enthält Muster zu Meldeschein6") und die genaue
Adresse des Absenders a-pzugeben.

Das Webstoffmeldeamt ist berechtigt, über diese
Muster hinaus in besonderen Fällen weiteres Mufter-
material anzufordern.

8 16.

Lagerbuch und AusKunftsertettuug.

Jeder Meldepflichtige (8 11) hat ein Lagerbuch zu
führen, aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges
Buch führt, braucht ein besonderes Lagerbuch nicht ein¬
gerichtet zu werden. In dem Lagerbuch ist indes mit
roter Tinte deutlich bei den einzelnen beschlagnahmten
Posten zu vermerken, daß sie beschlagnahmt sind.

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden
ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Be¬
sichtigung der Räume zu gestatten, in denen meldepflich
tige Gegenstände zu vermuten sind.



Lokal-Uachrichteu.
W ei4b ur g . den 1. Februar 1818.

— Am 1. Februar 1918 ist »ine Bekanntmachung
betreffend Preisbeschränkungen im Handel mit Web-. Wirk- und
Strilkwaren durch das Stellv . Generalkommando des 18.
Armeekorps erlassen worden. Der Wortlaut der Verfügung
iit im amtlichen Teil der heutigen Nummer bekannt ge-
,eben.

§§ Wegen Raummangels kann heute keine Fortsetzung
des Romans „Der tote Vampyr" erscheinen.

/ Kirchliche Kriegszeichnungeu. Die endgültige Fest¬
stellung über die Beteiligung der Kirchengemeinden und
kirchlichen Stiftungen im Konsistoriolbezirk Wiesbaden hat
,-raeben an Zeichnungen für alle drei Kriegsanleihen
3 228 785 Mark.

-j- Am 1. Februar 1918 tritt eine neue Bekanntma-
chung betr. Beschlagnahme und Bestandserhcbungvon Web-
und Wirkwaren (W. M . 1000/11. 15 K. R . A.) in Kraft.
Die betr. Bekanntmachung kommt im Amtlichen Teil der
heutigen und morgigen Nummer zun: Abdruck.

Provinzielle und vermischte Nachrichten
Limburg. 31. Jan . Der Rangiermeister Friedrich S e e l

aus Freiendiez geriet heute früh auf den: Güterbahnhof
unter die Räder eines Güterwagens und wurde in schwer¬
verletztem Zustande ins St . Vinzenzhospital gebracht.

Diez, 30. Jan . Bei einer vom hiesigen Landrotsamt
angeordneten Wtldschweinjagd in der Gemarkung Holzheim
wurde durch Förster Schönhaber aus Heringen und Renter
Ohl aus Netzdach ein Keiler erlegt, der das stattliche Ge¬
wicht von nahezu 2 Zentnern auswies.

Hahnstätten, 29. Jan . In Neusag in Ungarn , wo er
als Stabsarzt in einem Kriegslazarett tätig war , starb
gestern infolge einer Blutvergiftung Herr Dr . K. Neidhöser
von hier. ,

Nassau, 30. Jan . In der Gemeinde Eitelborn wurde
seit 18 Monaten ein Krieger vermißt und da keinerlei
Lebenszeichen eintraf, von seinen Angehörigen für tot ge¬
halten. Jetzt Hot der junge Mann seinen Angehörigen
aus der Gefangenschaft in Sibirien geschrieben, daß er sich
noch wohlbestnde. Die Freude der Leute läßt sich denken.

Hachenburg, 30. Jan . Vom Kreis Oberwesterwald
wird auf der Lnchumer Höhe, von der man eine großartige
Fernsicht aus die B .rge des Rheins , der Sieg und über
einen großen Teil des Westerwaldes hat, ein Heldenhain
angelegt.

Vom Lande, 29. Jan . In vergangener Woche wurde
eine große Schafherde (an 800 Stück) über den Wester¬
wald getrieben in der Richtung nach Köln zu. Es waren
dies Beureschafe, die der Milrtärverwaltung gehörten. Ein
prächtiges Bild war die große Herde im Wiesengrund, —
auch für die hiesige Westerivaldgegend im Elbtal schon ein

seltener Anblick. Da wird es gerade jetzt recht bemerkbar,
was man in vielen Orten für einen großen Fehler ge¬
macht bat, daß man die Schafzucht hat eingehen lasten.

Köln, 31. Jan . Bei Kalkum ist am Samstag ein Eil-
zug mit einem Lazarettzug zusammengestoßen. 6 Soldaten
sind tot. 10 schwerverwundel. 10 Reisende und Bedienstete
des Eilzuges sind verletzt.

Würzburg. 30. Jon . In dem Wallfahrtsorte Rctzbach
wurde in der letzten Nacht die alleinwohncnde 83 jährige
Brivatiere Weis ermordet und das Haus angezündet. Das
Feuer wurde bald gemerkt und gelöscht. Als Mörder wurde
der Dienstknecht Josef Göpfert vom nahen Thüngersheim
verhaftet, der gestern erst nach Verbüßung einer 14 monati-
gen Gefängnisstrafe aus der Strafanstalt St . Georgen
entlassen worden war.

Bern, 30. Januar . (W. T. B. Nichtamtlich.) Nach
dem „Corriere " wurde gestern in Neapel das Urteil in
dem großen Militärlieferungsskandal veröffentlicht. Ein
Major und ein Leutnant wurden zu je 7 Jahren , die Lie-
f>rauten selbst zu 10 bis 12 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Kopenhagen. 30. Jan . <W . T . B. Nichtamtlich.) „Na-
tional Tidende" berichtet aus Petersburg : In nächster
Zeit soll in Paris eine große Finanzberatung abgehalten
werden. Hervorragende Mitglieder der Duma und andere
hervorragende Persönlichkeiten iollen an der Beratung teil¬
nehmen. In Verbindung mit der Beratung soll in Ruß¬
land eine ständige Einrichtung geschaffen werden, die Ruß¬
lands wirtschaftliche Interessen gegen England und Frank¬
reich schützt.

zwischen England und Frankreich zu berichten. Die Fran¬
zosen sind erbittert , weil die von den Engländern für Sa-
loniki versprochenen weittragenden Geschütze noch nicht rin.
getroffen, sondern zweifellos nach Aegypten gesandt wor¬
den sind. Die Franzosen senden deshalb keine neuen Trup¬
pen, bis diese Gegensätze behoben sind. Im Lager he*
Franzosen wüten große Epidemien, die sich immer w
ausbreiten . In griechischen Kreisen hofft man, daß der
Vierverband wegen dieser Reibungen die Saloniki - Erpea
dition aufgeben wird.

Eine neue Isoirzoschlachl?
(zens. Bln .) Der „Züricher Pressetelegraph" berichte

aus Mailand : Das Wiedereintreffen des Königs an der
Front wird neben einer Reihe anderer wichtiger Anzeichen
als Beginn der fünften Jsonzoschlachr gedeutet, die seit
Oktober von den Italienern planmäßig vorbereitet wurde?

An Bord unserer Schlachtkreuzer.
WkM'E .S-* :

Gr

\j

Letzte Nachrichten.
Kitchener über de» Endsteg.

(zens. Bln .) In einer Aussprache mit den an die
Front gehenden Offizieren sagte Kitchener, daß der Krieg
sich jetzt im letzten Stadium befinde. Die Mittelmächte
seien erschöpft, dagegen spanne England alle Kräfte an,
uni ein siegreiches Ende herbeizuführen. Der Sieg der Ver¬
bündeten werde nur dadurch möglich werden, daß Eng¬
land es verstanden habe, die Zahl der Kriegsschauplätze
so zu vermehren, daß die Kräfte der Mittelmächte völlig
zersplittert wurden. (V. Z .)

Paris , 31. Jan . (W. T . B. Nichtamtlich.) Meldung
der Agence Haoas . Das „Journal " veröffentlicht eine Un-
terredung mit einem der Flieger , die an der Jagd auf den
„Zeppelin" teilnahmen. welche in Le Bourgel duich den
Unterstaatssekrctär für die Luflschiffahrl organisiert war.
Ker Flieger erklärte, daß von den 30 Apparaten , die 20
Minuten nach dem Alarmsignal aufstiegen. fünf den „Zep¬
pelin" erreichten. Ein einziger konnte näher herankommen
und einen Kampf liefern.

Unstimmigkeiten in Saloniki
(zens. Bln .) Der Athener Berichterstatter des Sofioter

Blattes „Kambana " weiß von fortgesetzten Gegensätzen

Unser heutiges Bild stellt Szenen aus der Tätigkeit.
! an Bord des Schlachtkreuzers „Moltke" dar. Oden : Daß
! Oelen der Rohrmundstücke schwerer Schiffsgeschütze Unten»
! f _ ‘v _ rDa ? Abfeuern der schweren Schiffsgeschütze.
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Anläßlich unserer goldenen Hochzeit sagen wir allen
für die übersandten Glück- und Segenswünsche, sowie für
die prachtvollen Geschenke unseren

herzlichsten Dank.
Waldhause«, den 31. Januar 1918.

Philipp Schweitzer und Frau.
SM (»Y£ <»YeXSiIe(»>e »Y* (»Ve>(S|© jYe)jqP <$p qp qp <;p qp qp cy ‘V1 V V V V ^

KolzverAcigerung.
Samstag , den 5 Februar . vormittags 10 Uhr,

kommen im hiesigen Gemeindewald, Distrikt 7 „Höhburg"
220 rm Buchen Scheit und Knüppel« .

5800 dcrgl. Wellen
zur Versteigerung.

Merenberg, den1. Februar 1916.
Kurz, Beigeoedneter.

Todes -Anzeige.
Im Paulinenstift zu Wiesbaden verschied heute nach langem,

schweren, mit grosser Geduld getragenem Leiden meine liebe Frau

Mädchen
mit guten Zeugnissen >«*»
zum 15. Februar d. I.
Frau Markscheider Strauß, ' bringen
Weilburg , Bahnhosstroße 10.1-

Amalie Wenzel
gefo. Himmel

T . B. !
Ä

StknogkliBciiiikrki« „StoljoSifirci)“.
Am Mittwoch , den 2 . Februar er , abends 9

Uhr, findet im „Lord" die diesjährige
Generalversammlung

statt, wozu die Mitglieder höflichst eingeladen werden.
Der Borstand.

Kolzversteigerung.
Freitag , den 4■ Februar 1916 , vormittags 10

Uhr, kommt im Gemeindewald Hasselbach nachstehendes
Holz zur Versteigerung:
Distrikt 7 „Oberder Steinkaut " und Distr. 9 b „Kleinhau" :

352 Rmtr . Buchen-Scheit und Knüppel,
51,60 Hundert Buchen-Wellen,

70 Nadelholzstaiigen 3r Klasse.
Der Anfang wird im Distrikt 9 „Kleinhau " oberhalb

des Friedhofs gemacht.
Das Holz im Distrikt 7 „Oberder Steinkaut ' lagert

an der Chaussee Hasselbach-Weilburg.

lest im Glauben an ihren lieben Gott und treuen Heiland.

Merenberg, den 31. Januar 1916.

Karl Wenzel , Pfarrer.

Die Beerdigung findet am Donnerstag , den 8. Februar um 3 Uhr nachmittags zu
Merenberg statt.

ilfiifp i
stüptttyMMc» |

Stück 30 Pfg . i D
ßzur Euempfiehlt A.

—

Das Eiurahmcu v»

Bildern
vreivw«wird schnell und

besorgt.
A. Thilo Nrchs.

Wer Brotgetreide verfüttert, versün.
digt fich am Baterlande und macht stch
strafbar.

Braunes , schweres

Betanntmachnnü.
Städtifcher Eierverkauf!

Am Mittwoch , nachmittags von 2 bis b*L
»den int südlichen RatHaussaale die von uns de.

Alker-u. Last-Pferd

Hastelboch, den 26. Januar 1916.
Der Bürgermeister.

Wer jetzt keine amtliche Zeitung liest,
handelt fahrlässig!

So hat eine Strafkammer kürzlich in einer Anklagesache
entschieden. Darum liegt es im eigenen Interesse eines
jeden, eine Zeitung zu lesen, in der die Bekanntmachungen
und Verordnungen der Behörden enthalten sind.

Jeder beziehe deshalb den

„weilburger Anzeiger"
(Kreisblatt für Öen Oberlahnkreis ).

zugfest, unter Garantie stebt zu verkaufen bei
Ludwig Betzenberger,

Braunfels.

Nurzbriefe
vom Felde nach der Heimat.

In Umschlag mit Bleistift als Feldpostbrief zu versenden,
vorrätig bei

A. Cramer , Hoflieferant.
Wettervoraussage für Mittwoch, den 2. Februar 1816.

Meist wolkig und trübe, doch höchstens nur strichweise
leichte Niederschläge (Schnee), Wärmeverhältniste wenig
geändert.

Wetter in Weilburg.
Höchste Lufttemperatur gestern 0''
Niedrigste „ heute —5
Niederschlagshöbr 0 mm
Lahnpegel 2,02 m

Her
—. . ~ . „,«*-‘0* sagt

werden im südlichen Ralhaussaale die von uns vezoĝ ^ zqhx
nen ungarischen Eier (frische Ware) zu 5 und 10 ^ ' tzause is
für die Familie (je nach Wahl ) zum Preise von 1 PIN „Da
das Stück an hiesige Familien abgegeben „ .W °2 ho

Die Beträge von 70 Pfg . und 1,40 Mark ,,nd "»Mt nicht
zählt bereit zu halten , damit keine unnötige Verzögers mcd

U t,te2ßir bemerken hierbei, daß voraussichtlich in
Woche ein iveilerer Verkauf stattsindei. jßch umst

Weilburg . den 1. Februar 1916. und gerr
Der Magistrat . Melleicht

_ __ _ _ “ Tb brau

Wtz -M
^oondemItre

aus

Stahlblech
Eisenhandlung Zillikeu.

Weilburg.

hrl 3
©rui

effen. i

men,
rchtet!
gen S
lsternd,

von
tnem

„Me
r nicht

zu ht
Aber
er H

sind in großen Mengen vorrätig in den Größen 60 - fjl

Erstklassige Ware!
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